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Vaduz, Freitag M S S  den 18. Juli 1902. 

Amtlicher Teil. 
Kundmachung. 

Mit Beziehung auf die im „Liechtensteiner Volts-
blatt" vom 6. Juni 1902 Nr. 23 verlautbarte 
Anordnung betreffend Bekämpfung des falschen 
Mehltaues wird hiemit daran erinnert, daß die 
zweite Bespritzung der Reben nunmehr ohne Bn-
zug vorzunehmen ist und daß der fstl. Weingarten-
aufscher Josef Ospelt in Vaduz beauftragt ist, 
eine bezügliche Kontrolle zu führen und Säumige 
zur Bestrafung anzuzeigen. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 14. Juli 1902. 

v. I n  der Maur m./p. 

Knndmachnng. 
Da die in Koblach aufgetretene Maul- und 

Klauenseuche wieder erloschen ist, wird hiemit die 
im „Liechtensteiner Volksblatte" vom 20. Juni 
1902 Nr. 25 verlautbarte Kundmachung außer 
Wirksamkeit gesetzt und können nunmehr Klauen-
tiere frei aus Vorarlberg nach Liechtenstein ein-
geführt werden. 
^ Dagegen wird angeordnet, daß alles Mastvieh 

(Schlachtvieh), welches aus andern österreichischen 
Kronländern als aus Vorarlberg stammt, auch 
weiterhin nur mittelst Bahn nach Liechtenstein ein-
geführt und in der Ausladestation durch den fstl. 
Landestierarzt untersucht werde. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 14. Juli 1902. 

v. I n  der Maur m./p 

Nichtamtlicher Teil. 
Vaterland. 

Historischer Bcreiii des Fürstentums Lichten-
Kein. Die beiden Prinzen Franz und Johann 
von und zu Liechtenstein, welche vor einigen 
Jahren unser Land mit ihrem Besuche beehrten, 
haben ihr lebhaftes Interesse für die patriotischen 
Tendenzen des historischen Vereins für das 
Fürstentum Liechtenstein zum Ausdrucke gebracht 
und für die Förderung der Vereinszwecke einen 
Beitrag von 120 ß. zu spenden geruht. 

Maul- und Klauenseuche. Nach einer hier ein-
gelangten Mitteilung ist die in Koblach aufge-
tretene Maul- und Klauenseuche amtlich als er-

loschen erklärt worden und Vorarlberg demnach 
von dieser Seuche wieder frei. 

Elektrizitätswerk in Triefen. Jüngst hat die 
kommisfionelle Verhandlung betreffend das An-
suchen der Gemeinde Triesen um Bewilligung 
zur Errichtung eines Elektrizitätswerkes unter 
Leitung der fürstlichen Regierung und unter Bei-
ziehung aller beteiligten Interessenten stattge-
funden, wobei konstatiert wurde, daß vom öffent
lichen Standpunkte gegen die Gewährung der 
von der Gemeinde Triesen nachgesuchten Kon-
Zession unter Voraussetzung der Einhaltung der 
bei der Verhandlung näher erörterten Beding-
ungen kein Anstand zu erheben ist. 

Prähistorische Funde. Bei den Grabungen zum 
Acetylengasbeleuchtungswerk in Schaan wurden 
bronzene Armspangen gefunden, welche vielleicht 
der vorrömischen Zeitperiode angehören könnten. 

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß 
laut Gesetz vom 21. September 1888, Landes-
gesetzblatt Nr. 1, alle derartigen Funde binnen 
3 Tage der fürstlichen Regierung von dem Fin-
der anzuzeigen sind und daß Fundobjekte ohne 
Genehmigung der fürstl. Regierung in das Aus-
land nicht verkauft werden dürfen. 

Politische Rundschau. 
London.  Lord Salisbury demissionierte. 

Balfour wurde an seiner Stelle zum Premier-
minister ernannt. 

Die R i e s e n f r e u d e n f e u e r  in England. 
Die für die Krönungsfeier bestimmt gewesenen 
Freudenfeuer, die nunmehr zu Ehren der Ge
nesung des Königs angezündet wurden, haben 
zum Teil ganz kolossale Dimensionen ange-
nommen. So war ein „Leuchtturmlicht" i n  
ttlverston 65 Fuß hoch errichtet, und das Brenn-
Material dazu bestand aus 4000 Ceutnern der 
verschiedensten Stoffe. Um einiges höher war 
das gigantische Feuer in Codnor, bei dem 2500 
Eisenbahnschwellen und 2060 Centner anderes 
Holz, zusammen mit 200 Centnern Gestrüpp 
und 440 Gallonen Teer und Oel zur Verwend-
ung kamen. Es war ein wahrem Wettstreit 
der Städte untereinander, wer das größte Mon
strum von Freudenfeuer zu stände bringen 
könnte. Die Stadt Whitehaven scheint dabei 
den Sieg davongetragen zu haben. I h r  Feuer-
koloß ragte 120 Fuß hoch in die Luft, hatte 
an der Basis einen Umfang von 155 Fuß 

und an der Spitze eine Fläche von 20 Fuß. 
Er bestand aus einem Korbgeflecht, in welchem 
16,000 Centner Holz und Gestrüpp aufge-
schichtet lagen. Das Ganze war mit 1000 
Gallonen Petroleum und ebensoviel Gallonen 
Teer getränkt. Eine elektrische Batterie steckte 
auf ein gegebenes Signal die Spitze des Tur-
mes in Brand. 

B e r l i n .  Ueber den Stand der Krönungs-
aüssichten für König Eduard berichtet nach 
einer Londoner Depesche der „Standard", daß 
gestern eine Konferenz der Aerzte des Königs 
stattgefunden hat, die nicht im stände war, ein 
Datum für die Krönung festzusetzen. Wird wohl 
das Richtige sein! 

Nach einem „Times"-Bericht find schon i n  
den letzten Wochen viele B u r e n  nach ihren 
alten Wohnstätten gezogen und man hoffe in  
dieser Woche mit der allgemeinen Uebersiede-
lung beginnen zu können. Die Lokalkommis-
sionen geben die Unterstützungen (Lebensmit-
tel) nach den augenblicklichen Bedürfnissen, nicht 
nach der Stellung der Familien vor dem Kriege. 
— Zur Bestreitung des Kriegsschadens in bei-
den Kolonien sind bekanntlich 3 Millionen 
Pfund Sterling angewiesen worden. Zu sol-
chen Verlusten gehören Verlust von Eigentum 
und Vieh in Folge militärischer Operationen 
von beiden Seiten. Quittungen, die von Buren-
truppen im Namen der früheren Republiken 
ausgegeben wurden, werden als Beweis an-
gesehen, daß die Inhaber Anspruch auf Kriegs-
entschädigung haben, sie werden aber nicht ihrem 
Werte nach eingelöst. Nachdem die Schaden-
ersatzforderungen von den lokalen Kommissionen 
gesammelt worden sind, werden sie der Cen-
tralkornmission unterbreitet, die ihre Giltig keit 
und den Gesamtverlust jedes einzelnen Peten-
ten feststellt. Dann wird in berden Kolonien 
der Gesamtverlust zusammengerechnet und die 
3 Millionen Pfund Sterling sodann proportio-
nal verteilt. 

P a r i s .  Frankreich und Italien. Die kate-
gorische Erklärung der Neuen Freien. Presse, 
daß an dem Dreibundvertrage nicht die ge-
ringste Aenderung vorgenommen worden ist, 
und die Bestätigung dieser Thatsache durch die 
Stampa hat selbstverständlich hier sehr ernüch-
ternd gewirkt. Gewisse offiziöse Auslassungen 
und Korrespondenzen aus Rom in maßgeben-
den Zeitungen, hatten nämlich weite Kreise i n  

Kuriose Z M w i g e n  und D r u M l e r .  
von Kurt Rohden. 

Nachdruck verboten. 

Der Humor lebt noch, der freiwillige und 
der unfreiwillige. Selbst ein naßkaltes Früh-
jähr, wie das heurige, kann ihn nicht aus der 
Welt schaffen. Und er, der sich selbst im Buren-
und Chinakriege nicht gescheut hat, seine Purzel-
bäume zu schlagen, schweigt auch nicht während 
der verheerenden Naturereignisse auf den An-
tillen still. Das Leben würde wohl auch ein 
wenig trocken sein, wenn Clown Humor nicht 
feine Bocksprünge machen wollte. Wir wollen 
deshalb aus der reichgefüllten Mappe seiner 
Memoiren wieder einiges — und zwar das 
Allerneueste auftischen. 
...Da kann einem beim Lesen solcher Druck-

teufeleien mitunter ordentlich gruselig werden. 
Wenigstens ist es nicht normal, wenn bereits 
verstorbene Menschen bei einer Testamentsver
öffentlichung erscheinen. Dies ist aber nach 
einem Berichte der „Frankfurter Oderzeitung" 
gelegentlich der Testamentseröffnung des Für

sten Heinrich XXII. von Reuß geschehen. Wenig-
stens heißt es in der Nummer vom 23. April 
des genannten Blattes: 

„ . . . Das Testament des verstorbenen 
Fürsten Heinrich XXII. von Reuß wurde im 
Beisein der verstorbenen mündigen Prin-
zessin Emma durch den Amtsgerichtsrat 
Scheibe geöffnet . . 
Dem genannten Fürsten ist überhaupt bei 

seinem Tode vom Druckfehlerteufel arg mitge-
spielt worden. I n  einem Reichstagsbericht 
eines sächsischen (erzgebirgischen) Blattes wird 
der Verstorbene „Heinrich 22222" genannt. Das 
wäre allerdings eine Ahnenreihe, wie sie kaum 
ein zweites Fürstengeschlecht aufzuweisen hätte. 

M i t  den Parlamentsberichten ist es überhaupt 
eine eigene Sache. Nirgends wird leichter ge-
stolpert als hier. So wird aus der Sitzung 
eines bayerischen Stadtmagistrats berichtet, daß 
die „Lieferung von gußeisernen Schuhen für 
die Auskleidezellen im neuen Volksschwimm-
bad" zu vergeben, wäre. 

Auch im Annoncenteil blüht der unfreiwillige 
Humor. Da wird gelegentlich u. a. auf ein 

herrschaftliches Haus 100 Mk. als erste Hypo-
thek, Verzinsung 4 Proc. gesucht. Ein Palast 
kann dieses herrschaftliche Haus mit einer Erst-
beleihung von einem „Blauen" wohl kaum 
sein. 

Auch die Regierungsbehörden geben sich — 
wenigstens den Zeitungen nach — oft Blößen, 
die von ihren politischen Feinden auf das leich-
teste ausgenutzt werden können. So teilt' der 
„Döbelner. Anzeiger" folgendes mit :  

„ . . . Eine strafbare Handhabung des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb ist 
von der Regierung angekündigt worden . . . "  
Wenn die Regierung bereits etwas Straf-

bares zu thun beabsichtigt, was follen da erst 
die Privatleute anfangen? 

Wir kehren wieder einmal zu den Annoncen 
zurück, denn was sich der.Druckfehlerteufel dort 
leistet, geht wirklich aufweine Kuhhaut. Denn 
daß die folgende Annonce der „Frankfurter 
Kleinen Presse" buchstäblich ernst zu nehmen 
ist, wird einem Menschen mit seinen gesunden 
fünf Sinnen wohl kaum zugemutet werden 
können: 
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